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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung und Berichtigung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, 
Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer 

Angaben für Spirituosen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung 
von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1576/891, insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 26, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 mussten die 
Mitgliedstaaten der Kommission für jede in Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008 eingetragene etablierte geografische Angabe spätestens bis zum 
20. Februar 2015 eine technische Unterlage vorlegen. Im Anschluss an die Prüfung 
dieser technischen Angaben gemäß Artikel 9 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 716/2013 der Kommission2 müssen mehrere in Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008 aufgeführte geografische Angaben geändert oder berichtigt werden. 

(2) Frankreich hat eine technische Unterlage zu der geografischen Angabe „Eau-de-vie de 
Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac“ vorgelegt. Diese Namen sind in 
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 4 
„Branntwein“ als drei verschiedene geografische Angaben aufgeführt: „Eau-de-vie de 
Cognac“, „Eau-de-vie des Charentes“ und „Cognac“. Gemäß dem Antrag 
Frankreichs ist es erforderlich, Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 
dahingehend zu ändern, dass sich diese drei Namen auf ein und dasselbe Produkt 
beziehen, da zu diesen Namen nur eine einzige technische Unterlage vorgelegt wurde. 

(3) Frankreich legte außerdem fünf technische Unterlagen für die folgenden geografischen 
Angaben vor: „Eau de vie de Faugères“, „Marc du Bugey“, „Marc de Savoie“, 
„Marc de Provence“, „Marc du Languedoc“. Diese technischen Unterlagen beziehen 
sich nicht auf die entsprechenden Namen „Faugères“, „Eau-de-vie de marc 
originaire de Bugey“, „Eau-de-vie de marc originaire de Savoie“, Eau-de-vie de 
marc originaire de Provence“ und „Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc“, 
die ebenfalls in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in den 
Produktkategorien 4 „Branntwein“ und 6 „Tresterbrand“ als Namensalternativen zu 
den fünf geografischen Angaben aufgeführt sind, für die die technischen Unterlagen 

                                                 
1 ABl. L 39 vom 13.2.2008, S. 16. 
2 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 716/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie 
zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen (ABl. L 201 vom 26.7.2013, S. 21). 
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vorgelegt wurden. Im Einklang mit Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008 sollten die etablierten geografischen Angaben, für die der Kommission 
bis zum 20. Februar 2015 keine technische Unterlage vorgelegt wurde, aus Anhang III 
der Verordnung gestrichen werden. Infolgedessen sollten diese Namensalternativen 
aus Anhang III gestrichen werden. 

(4) Griechenland hat eine technische Unterlage für die geografische Angabe 
„ / si oudia/ o/ si ouro“ vorgelegt. Diese Namen sind in 
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 6 
„Tresterbrand“ als zwei verschiedene geografische Angaben aufgeführt: 
„ / si oudia“ und „ / si ouro“. Es ist daher erforderlich, 
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 dahingehend zu ändern, dass sich diese 
Namen auf ein und dasselbe Produkt beziehen, da zu diesen Namen nur eine einzige 
technische Unterlage vorgelegt wurde. 

(5) Die geografische Angabe „ ra a om arda/ ra a di Lom ardia“ ist in 
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 6 
„Tresterbrand“ eingetragen. Wegen eines Grammatikfehlers muss der Name der 
geografischen Angabe in „ ra a om arda/ ra a de a Lom ardia“ geändert 
werden.  

(6) Die geografische Angabe „Marc d sace e r traminer“ ist in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 6 „Tresterbrand“ eingetragen. 
In der französischen Klassifizierung der Keltertraubensorten gemäß Artikel 81 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates3 lautet 
der Name der Keltertraubensorte „Gewurztraminer“ statt „Gewürztraminer“. Folglich 
muss der Name dieser geografischen Angaben zu „Marc d sace e ur traminer“ 
berichtigt werden. 

(7) Die geografische Angabe „ enièvre F andres rtois“ ist in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 19 „Spirituosen mit 
Wacholder“ eingetragen. In dem registrierten Namen wurde ein Schreibfehler 
entdeckt, weswegen der Name dieser geografischen Angabe zu „ enièvre F andre 
Artois“ berichtigt werden muss. 

(8) Die geografische Angabe „ n i des A es/ ene  deg i A i“ ist in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie 32 „Likör“ eingetragen. 
Wegen eines Grammatikfehlers muss der Name der geografischen Angabe in „ n i 
des A es/ ene  de e A i“ geändert werden. 

(9) Die geografische Angabe „Irish Poteen/Irish Poitín“ ist in Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 110/2008 in der Produktkategorie „Sonstige Spirituosen“ mit dem 
Ursprungsland Irland eingetragen. Es muss klargestellt werden, dass sich diese 
geografische Angabe auch auf das entsprechende in Nordirland hergestellte Erzeugnis 
erstreckt. 

(10) Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 ist daher entsprechend zu ändern und zu 
berichtigen. 

(11) Damit die Marktteilnehmer Etiketten, die im Einklang mit den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in der Fassung vor der Änderung und Berichtigung 

                                                 
3 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 

über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671).  
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durch die vorliegende Verordnung gedruckt wurden, weiterhin verwenden können, 
sollte das Inverkehrbringen der vorhandenen Bestände gestattet werden. 

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ausschusses für Spirituosen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Arti e  1 
Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 wird gemäß Anhang I der vorliegenden 
Verordnung geändert.  

Arti e  2 
Berichtigung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 wird gemäß Anhang II der vorliegenden 
Verordnung berichtigt.  

Arti e  3 
Etiketten, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gedruckt wurden, 
dürfen weiterhin verwendet werden, bis die Bestände aufgebraucht sind. 

Arti e  4 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts att der 
Euro ischen nion in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 F r die ommission 
 er Pr sident 
 Jean-C aude Junc er 
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